
Covid-19 Besuchsregelung im Bereich der besonderen 
Wohnformen bei der Lebenshilfe Lüdenscheid e.V. 

 
 
Stand: 06.05.2020 
 
Kurzscreening 
 
Name/Vorname: ________________________________________________ 
 
Name/Vorname: ________________________________________________ 
 
Besuchszeit: ___________________________________________________ 
 
Wohneinrichtung: _______________________________________________ 
 

1. Waren sie in den letzten 14 Tagen an COVID-19 erkrankt? Ja ☐ nein ☐  
 

2. Zeigen sie Anzeichen einer Erkältung? Ja ☐ nein ☐ 
 

3. Ist jemand in ihrem direkten Umfeld an COVID-19 erkrankt? Ja ☐ nein ☐ 
 

Konnten alle Fragen mit „Nein“ beantwortet werden, kann ein Besuch stattfinden. 
 
Folgende Schutzmaßnahmen sind zu beachten: 
 

- Schutzmaske anlegen 
- Hände im Eingangsbereich desinfizieren 
- Besuche auf dem Zimmer für max. 2 Stunden eine Person 
- Besuche in separaten Räumlichkeiten (z. B. Tagesbetreuung, Appartement) unter 

Einhaltung der Abstandsregelung (1,5 m) zu anderen Besuchern max. 2 Besucher pro 
Kunde. 

- Vor dem Verlassen der Einrichtung Hände waschen und desinfizieren. 
- Nach den Besuchen muss eine Flächendesinfektion erfolgen. 

 
Zusätzlich können unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln, Besuche im 
Außenbereich der Wohneinrichtung erfolgen. 
 
Abschließend gilt der Pandemieplan der Lebenshilfe Lüdenscheid e.V. in seiner jeweils 
gültigen Fassung, sowie der Anlagen, die auf dem Server im Ordner „Bereiche“ / „Wichtige 
Dokumente und Unterlagen“ / „Sammlung Dokumente Corona-Pandemie“ einzusehen 
sind. 
 
 


